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Einleitung 

Kenntnis ist Voraussetzung einer jeden Erkenntnis. Ohne Information läßt 
sich nicht werten und entscheiden. Es fehlt den am Meinungsbildungsprozeß 
Beteiligten das für eine rational begründete Stellungnahme unentbehrliche 
Diskussionsmaterial. Erst .mit zunehmender Informiertheit erkennt der Bür-
ger Wechselwirkungen in der Politik und ihre Bedeutung für seine Exi-
stenz"l. Er wird in die Lage versetzt, sich eine eigene Meinung und ein 
eigenes Urteil über die entscheidenden Fragen zu bilden. Deshalb ist die 
Information ein existentielles Bedürfnis eines eigenverantwortlichen und 
autonomen Menschen2• 

Diesem Grundanliegen trägt die Verfassung Rechnung, indem sie für das 
Staatshandeln eine Pflicht zur Herstellung der Öffentlichkeit statuiert. Ein 
Hinweis auf dieses allgemeine Öffentlichkeitsgebot ergibt sich teilweise 
ausdrücklich aus Normen des Grundgesetzes3, es wird aber vor allem aus 
den verfassungsrechtlich garantierten Staatsformbestimmungen der Demo-
kratie und des Rechtsstaates (Art. 2011 GG)4 sowie aus dem Menschenbild 
des Grundgesetzes5 und den sogenannten Kommunikationsgrundrechten 
abgeleitet6• 

Die Staatsgewalt wird nach dem demokratisch-parlamentarischen Regie-
rungsprinzip vom Parlament, dem Repräsentationsorgan, ausgeübt, welches 
seine Legitimation durch Wahlen vom souveränen Volk erlange. Die so 
übertragene Staatsleitung ist Ausübung von Macht auf Zeit auf der Basis von 
Verantwortung, Vertrauen und Kontrolle8. Ohne Einblick in das staatliche 

I BVerfGE 27, S. 71, 82. 
2 JeIschke, Öffentlichkeitspflicht, S. 89. 
3 V gl. etwa Art. 42 I 1 GG (Öffentliche Sitzungen des Bundestages), Art 44 I 1 GG 

(Öffentlichkeit für den Untersuchungsausschuß), Art. 52 III 3 GG (Öffentliche Ver-
handlungen des Bundesrates). 

4 Pieroth, JuS 1981, S. 625, 626; Jarass, AfP 1979, S. 228,230; JeIschke, Öffentlich-
keitspflicht, S. 64 ff., 77 ff.; Zacher, VVDStRL 25 (1967) S. 308, 355; Habelmas, 
Strukturwandel, S. 228 f.; Kempen, Grundgesetz, S. 177 ff. m. w. Nachw. 

5 JeIschke, Öffentlichkeitspflicht, S. 90 ff.; WindsheimeI, Information als Interpre-
tationsgrundlage, S. 42 ff. 

6 JeIschke, Öffentlichkeitspflicht, S. 116; Kempen, Grundgesetz, S. 185 f.: Öffent-
lichkeitsgebot und Kommunikationsgrundrechte zielen vielmehr darauf, demokrati-
sche Repräsentation normativ zu ermöglichen. 

7 Stern, Staatsrecht, Bd. 1, S. 604 ff. (§ 1811 4) m. w. Nachw. 

2 Schröer-Schallenberg 



18 Einleitung 

Handeln vermag der Bürger jedoch nicht zu kontrollieren9• Ist Demokratie 
nach ihrem Grundprinzip eine Sache mündiger informierter Staatsbürger, so 
setzt das Funktionieren dieses Staatswesens die materielle Verpflichtung 
der Staatsgewalt voraus, ihr Handeln dem Volke offenzulegen, um eine 
Kontaktbindung zwischen Staatsgewalt und Staatsvolk herzustellen 10. Diese 
Kontaktbindung muß als dauernde Kommunikation wirken, wenn sie politi-
sche Realität bleiben will 11. Entscheidendes Kriterium für die demokratische 
Herrschaft ist die Teilhabe an der staatlichen Willensbildung, welche durch 
Aufklärung, Information und Diskussion gewährleistet wird. Auf diese Ver-
pflichtung der Staatsgewalt zur Öffentlichkeit, auf die Publizität des politi-
schen Prozesses ist der Bürger angewiesen, um seine politischen Rechte 
wahrnehmen zu können 12. Der nichtinformierte, der unwissende Bürger mag 
zwar formal im Besitz aller staatsbürgerlichen Rechte sein; die Ausübung 
dieser Rechte wird aber unvollkommen bleiben, wenn das Wissen als Vor-
aussetzung der politischen Entscheidung fehlt 13. Für den demokratischen 
Prozeß sind deshalb die Informations- und Kommunikationsmittel in der Tat 
schlechthin konstitutiv l4 , um den Vorgang der politischen Willensbildung 
nicht im Dunkeln zu lassen, sondern ihn prinzipiell an das Licht der Öffent-
lichkeit zu bringen 15. 

Ergänzt wird das von der Demokratie geforderte Öffentlichkeitsgebot 
durch rechtsstaatliche Publizitätstendenzen 16. Die rechtsstaatliche Ordnung 
hat die Aufgabe, das staatliche Handeln für den Bürger berechenbar zu 
machen, d. h. Rechtsklarheit und Rechtssicherheit zu schaffen11• Sie ist die 
Grundlage bewußter, verantwortlicher und tätiger Anteilnahme an den öf-
fentlichen Angelegenheiten, somit Grundbedingung des freien politischen 
Lebensprozesses in der Demokratiel8. 

8 BVerfGE 1, S. 11,33; 5, S. 85, 199; 18, S. 151, 154; 20, S. 56, 113; Hesse, Verfas-
sungsrecht, Rn. 152 (S. 60); Stern, Staatsrecht, Bd. 1, S. 962 (§ 22 11 5). 

9 GreifeId, DV 1980, S. 443, 444 m. w. Nachw.; Wenzel in Löffler, Presserecht, Bd. 1, 
§4 Rn. 12 ; Hesse, Verfassungsrecht, Rn. 138 (S. 54), Rn. 152 (S. 60). 

10 Windsheimer, Information als Interpretationsgrundlage, S. 40; Jerschke, Öffent-
lichkeitspflicht, S. 75. 

11 Schnapp in v. Münch, GG, Art. 20 Rn. 30; Eckhold, Konzentration und Teilhabe 
im PressewE.sen, S. 141. 

12 Stern, Staatsrecht, Bd. I, S. 618 (§ 18 " 5); Hesse, Verfassungsrecht, Rn. 152 
(S.60) . 

1] Genseher, ArchPR Nr. 65/1965, S. 560, S. 561. 
14 Herzog in Maunz/Dürig/Herzog, GG, Art 5 I, 11 Rn. 118; Wenzel in FS f. Löffler, 

S. 391,393; Stern, Staatsrecht, Bd. 1, S. 618 (§ 1811 5). 
15 Hesse, Verfassungsrecht, Rn. 152 (S. 60). 
16 Jerschke, Öffentlichkeitspflicht, S. 77 ff. i Habermas, Strukturwandel, S. 91 ff. 

m. w.Nachw. 
11 Jerschke, Öffentlichkeitspflicht, S. 81 f. 
18 Hesse, Verfassungsrecht, Rn. 272 (S. 104 f.). 
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Nur eine solch bestehende Öffentlichkeitspflicht des Staatshandelns wird 
dem Menschenbild des Grundgesetzes in Art. 1 I gerecht. Die Würde des 
Menschen gern. Art. 1 I GG betrifft nicht nur seine physische Existenz, sie 
schützt auch die Fähigkeit zur eigenverantwortlichen Lebensgestaltung und 
zur geistigen Selbstbestimmungl9• Der Mensch darf nicht zum bloßen Objekt 
herabgewürdigt werden 20, sondern ihm muß - um seiner Würde willen 
-eine möglichst weitgehende Entfaltung seiner Persönlichkeit gesichert 
werden21 • Diese Freiheit ist aber nicht schrankenlos, sondern die Verfassung 
gesteht dem Individuum nur eine sozial gebundene Freiheit ZU22• Das 
Grundgesetz hat die Spannung Individuum-Gemeinschaft im Sinne der Ge-
meinschaftsbezogenheit und Gemeinschaftsgebundenheit entschieden. Der 
Mensch wird nicht als isoliertes souveränes Einzelwesen, sondern als ver-
antwortliches Glied der Gemeinschaft aufgefaßt23• Ist der Einzelne aber für 
die Gemeinschaft und den Staat mitverantwortlich, dann benötigt er auch 
ein Maß an Informationen24 • Folglich wäre die Würde des Menschen tan-
giert, wenn der Staat durch sein Publizitätsverhalten die Mitverantwortlich-
keit des Bürgers verkümmern ließe2s. 

Diese personale Wertentscheidung für das Menschenbild des eigenver-
antwortlichen Bürgers findet seine Ausprägung vor allem in den Grundrech-
ten, die nach heutigem Verständnis nicht nur Abwehrrechte des einzelnen 
sind, sondern in ihrer Gesamtbetrachtung Wertakzente der Verfassung er-
kennen lassen26 • Diese Wertakzente wirken sich auf die einzelnen Grund-
rechte aus und binden die staatliche Gewalt21 . So ergibt sich nicht zuletzt aus 
einer Zusammenschau der Grundrechte, welche "die Beziehung zu anderen 
und zur Gemeinschaft betreffen", den sogenannten Kommunikationsgrund-
rechten28, der Wertaspekt der Öffentlichkeit staatlichen Handelns29• Kom-
munikation verlangt einen wechselseitigen Informationsaustausch. Sichert 

19 Zippelius in BK, Art 1 Rn. 6, 9 f. 
20 BVerfGE 27, S. 1,6 unter Hinweis auf BVerfGE 5, S. 85, 204, 7, S. 198,205. 
21 BVerfGE 5, S. 85, 204. 
22 Jerschke, Öffentlichkeitspflicht, S. 90, ebenso Scheuner, WDStRL 22 (1965) 

S. 1,41: "Jede Freiheit ist eine Freiheit im Recht, d. h. innerhalb einer menschlichen 
Gemeinschaft. " 

23 BVerfGE 4, S. 7, 15 f., 7, S. 320, 323, 8, S. 274, 329. 
24 Jerschke, Öffentlichkeitspflicht, S. 90, ebenso Windsheimer, Information als 

Interpretationsgrundlage, S. 42. 
2S Jerschke, Öffentlichkeitspflicht, S. 91, ebenso Zippelius in BK, Art. 1 Rn. 6. 
26 BVerfGE 49. S. 89,141 f. (mit Verweis auf frühere Rspr.), JaIQss, AöR 110 (1985) 

S. 363 ff. 
27 Pieroth, JuS 1981, S. 625, 631 (Prinzip der Öffentlichkeit als verpflichtendes 

Gebot für die Träger öffentlicher Gewalt). 
28 BVerfG, NJW 1970, S. 908, 909. 
29 Jerschke, Öffentlichkeitspflicht, S. 116. 

2' 


